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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 
der Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Soltau,  

Rosenstr. 10, 29614 Soltau 
 

Gemäß § 33 in Verbindung mit § 36 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung vom  
12. Juli 2018 wird der folgende Bestätigungsvermerk veröffentlicht: 
 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
 
Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht haben  
wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

„Wir haben den Jahresabschluss der Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH 

Soltau, Soltau bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 

sowie den Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 

Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 

geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 

und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.Dezember 2018 sowie ihrer 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 

2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 

Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.“ 
 
Hannover, den 8. März 2019 
BRS Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
gez. Bargsten 
Wirtschaftsprüfer 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Soltau hat in ihrer Sitzung am 4. April 2019 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2018 festgestellt und beschlossen, den nach Steuerabzug ausgewiesenen 
Jahresüberschuss nicht an die Gesellschafterin auszuschütten, sondern zur Stärkung der 
Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Soltau zu thesaurieren. 
Des Weiteren hat die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat und die 
Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 entlastet. 
 
 
Der Jahresabschluss 2018, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht der Ansiedlungs-  
und Wohnungsbaugesellschaft mbH Soltau werden vom 20. Mai 2019 bis einschließlich  
28. Mai 2019 in der Fachgruppe Finanzen und Recht der Stadt Soltau, Rathaus Zimmer 
0.17, Poststr. 12, 29614 Soltau, öffentlich ausgelegt. Auf Verlangen werden 
Ausfertigungen oder Auszüge gegen Erstattung der Kosten gefertigt. 
 
 
Soltau, den 17. Mai 2019 
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Helge Röbbert 
Bürgermeister 

 
 
 
 

2. Fachgruppe 10 zur Veröffentlichung im Internet 


